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Einleitung

Das Rechtsgebiet der Fürsorge war in den Jahren nach dem Zweiten Welt-
krieg für eine große Anzahl von Menschen unmittelbar von Belang, wurde
aber gleichwohl in der wissenschaftlichen Behandlung nahezu ausgeblen-
det. Sowohl aus politischer als auch rechtlicher Perspektive herrschte die
Auffassung vor, dass Armut ebenso wie jede andere ökonomische Notlage
selbstverschuldet, sogar moralisch vorwerfbar sei. Die Weimarer Verfas-
sung hatte zwar erste Ansätze zur Entwicklung eines Wohlfahrtsstaates ge-
boten, allerdings korrespondierten einander Recht auf und Pflicht zur Ar-
beit in deren Art. 163; Ziel von Wohlfahrtsmaßnahmen war dementspre-
chend die (Re-)Integration Betroffener in Arbeitsverhältnisse.1 Ein Rechts-
anspruch Einzelner auf Fürsorgeleistungen gegenüber dem Staat wurde
verneint. In einer richtungsweisenden Entscheidung des Bundesamtes für
das Heimatwesen hatte es bereits 1901 geheißen, „Subjekt, Träger des An-
spruchs auf Unterstützung“ sei nicht „[d]er Arme“, sondern vielmehr „die
Allgemeinheit, der Staat“.2

Diese Rechtsauffassung blieb bis in die frühen Jahre der Bundesrepublik
herrschend und wandelte sich nur langsam, wobei zunächst einige Landes-
verwaltungsgerichte einen Rechtsanspruch auf Fürsorgeleistungen bejah-
ten. Grundlegende Änderungen traten in diesem Zusammenhang aller-
dings erst mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.06.1954
(BVerwGE 1, 159) ein, das den Gegenstand der vorliegenden Untersu-
chung bildet. Ein Wandel in der Rechtsprechung hatte sich davor auf der
Ebene einzelner Länder abgezeichnet. Er spiegelte verfassungsrechtliche
Veränderungen, zunächst ebenfalls auf Landesebene, dann auf jener des
Grundgesetzes wider. Zugleich werden hier aber auch Wandlungen in der
soziokulturellen und politischen Wahrnehmung von Armut und staatli-
cher Wohlfahrt deutlich.3

A.

1 Christoph Sachße/Florian Tennstedt. Geschichte der Armenfürsorge in Deutsch-
land, Bd. 2: Fürsorge und Wohlfahrtspflege 1871 – 1929, Stuttgart et al.: Kohlham-
mer 1988, S. 77 ff.

2 Das Recht auf Fürsorge, NDV 1954, S. 133.
3 Christoph Sachße/Florian Tennstedt. Geschichte der Armenfürsorge in Deutsch-

land, Bd. 4: Fürsorge und Wohlfahrtspflege in der Nachkriegszeit 1945 – 1953,
Stuttgart et al.: Kohlhammer 2012, S. 77 f.
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Große Bedeutung für die skizzierten Veränderungen hatten die Nach-
kriegsverhältnisse in Deutschland. Kriegsschäden, Engpässe in der Nah-
rungsversorgung und die Folgen der Währungsreform ließen die Zahl de-
rer beträchtlich steigen, die Fürsorgeleistungen erhielten, wenngleich
nicht in jener Höhe, die nach der Wirtschaftskrise von 1929 Anfang der
1930er-Jahre erreicht worden waren.4 Was allerdings sehr deutlich stieg,
war ein allgemeines Verständnis dafür, dass eine große Zahl von Men-
schen in widrige Verhältnisse geraten war, die sie nicht selbst verursacht
hatten.

Dies wird etwa mit Blick auf einen Aufsatz deutlich, den Dieter Rosner
im Nachrichtendienst des deutschen Verbandes für öffentliche und private
Fürsorge vom Mai/Juni 1951 veröffentlichte:

Verschiedene Gruppen Hilfsbedürftiger drängten demzufolge nach Un-
terstützung, darunter „Heimatvertriebene, Alters- und Invalidenrentner,
Ausgebombte, Wohnungslose, in Kellern und Baracken Hausende, Kriegs-
gefangene, Fürsorgebedürftige, verdrängte Beamte, Kriegsversehrte und
Hinterbliebene sowie Arbeitslose“.5

Hauptfolgen des Krieges waren nach Rosners Einschätzung die Zerstö-
rung von nahezu 2 Millionen und Beschädigung von ca. 3 Millionen Woh-
nungen sowie Verluste von größtenteils landwirtschaftlicher Nutzfläche in
den Ostgebieten (47% des Gebietes der Weimarer Republik)6. Der enorme
Bevölkerungszuwachs, vor allem aus den ehemaligen Ostgebieten, führte
zu einem Fehlbestand von etwa 5 bis 10 Millionen Wohnungen.7

Was hier zu ergänzen bleibt, da Rosner nicht darauf hinweist, waren
mehrere Millionen sog. „Displaced Persons“ (DPs), „die sich aufgrund von
Kriegseinwirkungen im weitesten Sinne außerhalb ihres Heimatlandes be-
fanden“8, häufig Opfer nationalsozialistischer Zwangsarbeit.9 Viele von ih-
nen konnten oder mussten, unterstützt bzw. gezwungen durch die alliier-
ten Streitkräfte, in ihre Herkunftsländer zurückkehren.10 Für jene DPs, die
in der Bundesrepublik verblieben, wurde diese allerdings aufgrund des Ge-

4 Sachße/Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, Bd. 4, S. 61.
5 Dieter Rosner, in ND 51, 138.
6 Rosner in ND 51, 138.
7 Rosner in ND 51, 138.
8 Sachße/Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, Bd. 4, S. 65.
9 Angelika Königseder/Juliane Wetzel: Lebensmut im Wartesaal. Die jüdischen

DPs (Displaced Persons) im Nachkriegsdeutschland. Frankfurt am Main: Fischer
Taschenbuch Verlag 1994, S. 7.

10 Ulrike Goeken-Haidl, Repatriierung in den Terror? Die Rückkehr der sowjeti-
schen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen in ihre Heimat 1944-1956, in: Dach-
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setzes über die Rechtstellung heimatloser Ausländer vom 25.04.1951
(BGBl I, 269) auch die BRD zuständig, was gegebenenfalls auch Fürsorge-
leistungen umfasste.11

Die Kriegsfolgen brachten es mit sich, dass Anfang 1949 mehr als 3 Mil-
lionen Menschen Fürsorgeunterstützung erhielten, da die Kriegsverluste
innerhalb der arbeitsfähigen Jahrgänge zu einer Überalterung der Bevölke-
rung geführt hatten. Zusammen mit den ca. 850.000 Schwerkriegsverwun-
deten hatte der Staat pro erwerbstätiger Person zwei nicht, noch nicht oder
nicht mehr arbeitsfähige Menschen zu unterhalten.12 Der Bezug von Für-
sorgeleistungen war nun keine Randerscheinung mehr, sondern in der
Mitte der Gesellschaft angekommen. Die praktische Bedeutung spiegelte
sich allerdings nicht in der theoretischen Behandlung des Fürsorgerechts
wider: Zwar haftete dem Bezug dieser Leistungen angesichts der vielen
durch den Krieg unverschuldet hilfsbedürftig gewordenen Menschen ver-
schiedenster gesellschaftlicher Schichten nicht mehr die Vorstellung an,
sie seien mit einem sittlichen bzw. moralischen Makel belegt. Eine zeitge-
nössische wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Rechtsgebiet
lässt sich jedoch kaum feststellen.

Auch in der Gerichtspraxis traten vermehrt Fälle des Fürsorgerechts auf;
wegen der veränderten Wahrnehmung der Hilfsbedürftigkeit kam es zu
einem Wandel der Spruchpraxis gegenüber Hilfsbedürftigen: Seit 1949 tru-
gen einige Gerichte13 den tatsächlichen Umständen Rechnung und räum-
ten den Fürsorgebedürftigen einen klagbaren Rechtsanspruch auf Fürsor-
geleistungen ein, ließen Klagen gegen Art und Höhe der Leistungsgewäh-
rung zu und unterzogen diesen großen Zweig der Verwaltung richterli-
cher Kontrolle. Derlei Bestrebungen begegnete jedoch eine starke Gegen-
auffassung, die sich auf eine bis weit vor das Preußische Allgemeine Land-
recht zurückreichende Rechtstradition berufen konnte. In deren Rahmen
war das Armenrecht seit jeher als spezielle Materie des Polizeirechts begrif-
fen und dem Betroffenen eine subjektive Rechtsposition nicht zugebilligt

auer Hefte 16 (2000), S. 203 ff.; Wolfgang Jacobmeyer, Vom Zwangsarbeiter zum
heimatlosen Ausländer. Die Displaced Persons in Westdeutschland 1945–1951,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985, 30 ff.

11 Die fürsorgemäßige Betreuung der DP’s, NDV 1950, S. 189 – 192; vgl. dazu
Sachße/Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, Bd. 4, S. 68 f.

12 Rosner in ND 51, 138.
13 S. unten C.I.1.b).
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worden.14 In seiner Entscheidung vom 24.06.1954 bezog das Bundesver-
waltungsgericht klar Stellung für den klagbaren Rechtsanspruch des Für-
sorgeempfängers, wenngleich oder gerade weil der Kläger in der Sache kei-
nen Erfolg hatte.

Eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 24.06.1954 (BVerwGE 1, 159) fand bislang noch nicht
statt, die wissenschaftliche Behandlung der Entscheidung erschöpft sich
darin, diese als Fundstelle für einen Anspruch auf das Existenzminimum
zu zitieren.15 Wie im weiteren Verlauf der Untersuchung zu zeigen sein
wird, ist die Entscheidung allerdings gerade kein Beleg für einen Anspruch
auf ein bezifferbares Existenzminimum. Die bekannte gegenläufige Sicht-
weise basiert auf einer stark verkürzten Zitierung, die den historischen
Kontext außer Acht lässt und die Entscheidung rückblickend, d.h. aus heu-
tiger Sicht und mit heutigen Maßstäben wertet.

Ziel dieser Untersuchung soll sein, die Entscheidung zurückzuführen in
den damaligen rechtswissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext
und die Interpretation der Entscheidung mithilfe des historischen Kontex-
tes zu ermöglichen. Zugleich sollen Veränderungen im Rechtsdenken,
aber auch in vorherrschenden gesellschaftspolitischen und ethischen Vor-
stellungen, die im gegenständlichen Urteil erkennbar sind, verdeutlicht
werden. Ein Blick darauf könnte geeignet sein, nicht nur den soziokultu-
rellen Rahmen zu kennzeichnen, innerhalb dessen das Urteil verortet wer-
den kann, sondern auch Ausmaß wie Grenzen des Wandels innerhalb der
Auffassungen zu Recht und Staat zu erhellen, die sich innerhalb von
Rechtswissenschaft und Rechtsprechung Anfang der 1950er-Jahre abzu-
zeichnen begannen.

Methodisch wird dabei weitgehend sehr eng an den historischen Texten
(hauptsächlich Gerichtsurteilen und rechtswissenschaftlichen Texten aus
dem jeweils relevanten Zeitraum) gearbeitet. Hierbei spielt auch die Akte
des Bundesverwaltungsgerichts, heute im Bundesarchiv Koblenz einzuse-
hen, eine wichtige Rolle. Dies umso mehr, als Akten als solche selten als
Forschungsgegenstand betrachtet werden, da sie zwar zum Recht gehören,

14 Michael Doege, Armut in Preußen und Bayern (1770 – 1840) (= Neue Schriften-
reihe des Stadtarchivs München). München: UNI-Druck 1991, S. 163 ff.; Chris-
toph Sachße/Florian Tennstedt. Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland,
Bd. 1: Vom Spätmittelalter bis zum 1. Weltkrieg, 2., verb. Aufl., Stuttgart et al.:
Kohlhammer 1998, S. 267 ff.

15 H. Dreier, in H. Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 1, 2. Aufl. 2004,
Art. 1 I, Rn. 158, FN 529; Depenheuer, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I (1999),
Art. 14 Rdnr. 73, FN 178.
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jedoch nicht auf Dauer angelegt sind und weder auf Rechtssicherung noch
auf Geltung abzielen.16 Dennoch sind sie eine wichtige Quelle, um die
Entstehung von Recht und Rechtstexten nachzuvollziehen17, da sie „Ein-
blicke geben in das, was vor den Monumenten der Schrift steht, vor der
Reinschrift, vor den Instituten und Institutionen des Rechts, vor dem Ge-
setz, dem rechtskräftigen Urteil, der ausgefertigten Urkunde.“18

Durch dieses Vorgehen soll eine philologisch korrekte Basis der Darstel-
lung sichergestellt werden, die im Wesentlichen darauf zielt, die Genese ei-
nes Rechtsanspruchs auf Fürsorge im Rahmen der bundesrepublikani-
schen Rechtsprechung zu rekonstruieren. Eine solche Rekonstruktion er-
schöpft sich selbstverständlich nicht in der Auflistung von Tatsachen, die
naturgemäß nicht für sich selbst sprechen, sondern stets (bewusst oder un-
bewusst) in Zusammenhänge gestellt werden, die durchaus unterschied-
lich gedacht werden können.19 „Ob Ludwig XVI. [...] ermordet worden
oder ob er hingerichtet oder gar bestraft worden ist, das ist die historische
Frage, nicht aber die ‚Tatsache‘, daß ein Fallbeil von so und soviel Gewicht
seinen Kopf vom Rumpf getrennt hat“20 Oder um es mit Uwe Wesel aus-
zudrücken: „Kleinere Beobachtungen lassen sich auch noch beschreiben.
Einzelheiten, Tatsachen [...]“, und „disparate Einzelheiten“ seien „[n]icht
unwichtig für das Verständnis heutigen Rechts. Aber die große Linie? Die
eigentlichen Inhalte?“ Insofern bleibt in der Tat nur der Verweis auf Isaiah
Berlin: „history is what the historian makes“.21

Diese Erkenntnis gründet in der Beobachtung, dass sämtliche Kenntnis-
se, die wir über historische Verhältnisse haben können, schon allein durch
all das begrenzt sind, was Zeitgenossen und spätere Überlieferung uns an
potentiellen Quellen hinterlassen haben. Quelle kann alles sein, was Aus-

16 Vismann, Cornelia: Akten. Medientechnik und Recht. Frankfurt am Main:
Fischer Taschenbuch Verlag 2000 (= Fischer TB 14927), S. 18 ff.

17 Vismann, Akten, S. 25.
18 Vismann, Akten, S. 24.
19 Paul Ricoeur, Geschichte und Rhetorik, in: Herta Nagl-Docekal (Hg.), Der Sinn

des Historischen. Geschichtsphilosophische Debatten. Frankfurt am Main:
Fischer Taschenbuch Verlag 1996, S. 122 ff.

20 Reinhart Koselleck, Standortbindung und Zeitlichkeit. Ein Beitrag zur histori-
schen Erschließung der geschichtlichen Welt, in: Reinhart Koselleck, Vergangene
Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. 3. Aufl. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp 1995 (= stww 757), S. 203.

21 Uwe Wesel, Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zur Gegenwart. 3.,
überarb. u. erw. Aufl. München: Beck 2006, 609 f.
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kunft über historische Verhältnisse zu geben geeignet ist.22 Entsprechend
kritisch ist damit zu verfahren.23

Nun lässt sich einwenden, gerade Rechtstexte und Akten24 aller Art sei-
en doch gleichsam per se Quellen, intentionale Quellen25 und deshalb im
Wesentlichen selbstevident. Allerdings, und darauf wird noch sehr kon-
kret zurückzukommen sein, gibt es „keine neutralen Texte“. Dies bedeutet
einerseits, dass historisches Material nicht mit zeitgenössischem verwech-
selt, also stets die vielfältigen Differenzen zu einer je aktuellen Betrach-
tungsweise beachtet werden sollten. Andererseits wird klar, dass jede Art
historischer Untersuchung unter den Vorzeichen bestimmter Kontexte
und Forschungsinteressen stattfindet. Sie kann von den Wahrnehmungs-
horizonten und institutionellen Bezugsräumen derer, die sie betreiben,
nicht entkoppelt werden. Insofern macht es auch einen Unterschied, ob
aus der Perspektive allgemein- oder spezifisch rechtshistorischer Forschung
an einen Gegenstand herangegangen wird. Historischer Forschung in
rechtswissenschaftlichen Kontexten wird fast zwangsläufig (auch) ein zu-
mindest impliziter Vergleich zwischen historischem und geltendem Recht
immanent sein.26 Diesem Umstand wird im Rahmen der vorliegenden Ar-
beit in Kapitel F Rechnung getragen.

22 Zur Terminologie vgl. z. B. Erich Bayer (Hg.), Wörterbuch zur Geschichte. Stutt-
gart: Kröner 1960, S. 403 f.

23 Reinhart Koselleck, Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte, in: Reinhart Kosel-
leck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. 3. Aufl. Frank-
furt am Main: Suhrkamp 1995 (= stw 757), S. 115.

24 Zu den unauflöslichen Wechselbeziehungen zwischen „Akten“ und „Recht“ im
Allgemeinen: Vismann, Akten.

25 Erich Bayer, Wörterbuch zur Geschichte, S. 403 f.
26 Werner Frotscher/Bodo Pieroth, Verfassungsgeschichte. 3., überarb. u. erw. Aufl.

München: Beck 2002, Rz. 5 ff.
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